
2191der Beilagen zu d~n stenographischen Protokollen des 

Bundesrates· 

Beri.cht 

des Finanzausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vorn 2. Juli 1980 betreffend 

einen Vertrag zwischen der Republik österreich und der Sozialistischen 

Föderativen Republik Jugoslawien zur Regelung bestimmter vermögens

rechtlicher Fragen . 

Im gegenständlichen Staatsvertrag verpflichtet sich Jugoslawien 

einen Betrag von 2,4 Millionen Schilling als globale und pauschale 

Entschädigung für Vermögenswerte 'österreichischer Personen zu be

zahlen, die Nationalisierungsmaßnahmen unterzogen vlOrden sind~ 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des Abschlusses 

des vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von besonderen 

Bundesgesetzen im Sinne des Art. 50 Abs.2 B-VG zur überführung 

des Vertrags inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnun'g erforder

lich. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche vorlage in seiner 

Sitzung vom 7. Juli 1980 in Verhandlung genoIT~en und einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 

erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit 

den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 2. Juli 1980 

betreffend einen Vertrag zwischen der Republik österreich und der 

Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien zur Regelung 

bestimmter vermögensrechtlicher Fragen. wird kein Einspruch er

hoben. 

S u t t n e r 

Berichterstatter 

Wien, 1980 07 07 

S chi c k e 1 9 r u b e r 

Obmann 
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